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§ 15 00. ADI

006. ADI - 06. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

1. (1)Forschungsdaten, die dem Geltungsbereich dieses Abschnitts unterliegen, sind unentgeltlich zur
Weiterverwendung bereitzustellen.

2. (2)Offentliche Stellen haben andere als im Abs. 1 genannte Dokumente im Geltungsbereich dieses Abschnitts
unentgeltlich zur Weiterverwendung bereitzustellen, sofern sie nicht ermachtigt sind, dafir Entgelte zu erheben.

3. (3)Entgelte im Sinn von Abs. 2 fur die Weiterverwendung von Dokumenten 6ffentlicher Stellen sind auf die durch
die Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung sowie die durch die Anonymisierung personenbezogener
Daten und MalRnahmen zum Schutz vertraulicher Geschaftsinformationen verursachten Grenzkosten beschrankt.

4. (4)Abs. 2 und 3 sind nicht anzuwenden auf

1. 1.6ffentliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer
Kosten im Zusammenhang mit der Erfullung ihrer 6ffentlichen Auftrage zu decken;
2. 2.Bibliotheken, einschlieBlich Hochschulbibliotheken, Museen und Archive.

5. (5)Offentliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer
Kosten im Zusammenhang mit der Erfullung ihrer 6ffentlichen Auftrage zu decken (Abs. 4 Z 1) haben dies der
Landesregierung ehestmdglich mitzuteilen. Die Landesregierung hat diese Informationen an das zustandige
Bundesministerium zum Zweck der Veroffentlichung in der entsprechenden Liste des Bundes weiterzuleiten bzw.
im Internet eine Liste dieser 6ffentlichen Stellen zu veréffentlichen.

6. (6)In denim Abs. 4 Z 1 genannten Fallen haben die betreffenden 6ffentlichen Stellen die Gesamtentgelte nach
objektiven, transparenten und nachprufbaren Kriterien zu berechnen. Diese Kriterien sind durch Gesetz oder
Verordnung oder, bei Fehlen solcher Rechtsvorschriften, im Einklang mit der allgemeinen Verwaltungspraxis
festzulegen. Die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten und der Gestattung ihrer
Weiterverwendung in dem entsprechenden Abrechnungszeitraum dirfen die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung,
Reproduktion, Verbreitung und Datenspeicherung sowie gegebenenfalls der Anonymisierung
personenbezogener Daten und MalRnahmen zum Schutz vertraulicher Geschaftsinformationen zuziglich einer
angemessenen Gewinnspanne im Sinn von § 11 Z 14 nicht Gbersteigen. Die Entgelte sind unter Beachtung der fur
die betreffenden 6ffentlichen Stellen geltenden Buchfiihrungsgrundsatze zu berechnen.

7. (7)Soweit die im Abs. 4 Z 2 genannten 6ffentlichen Stellen Entgelte einheben, dirfen die Gesamteinnahmen aus
der Bereitstellung von Dokumenten und der Gestattung ihrer Weiterverwendung in dem entsprechenden
Abrechnungszeitraum die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion, Verbreitung, Datenspeicherung,
Bewahrung und der Rechteklarung sowie gegebenenfalls der Anonymisierung personenbezogener Daten und
MaBnahmen zum Schutz vertraulicher Geschaftsinformationen zuzuglich einer angemessenen Gewinnspanne im
Sinnvon § 11 Z 14 nicht Gbersteigen. Die Entgelte sind unter Beachtung der fir die betreffenden 6ffentlichen
Stellen geltenden Buchfiihrungsgrundsatze zu berechnen.

(Anm: LGBI. Nr. 67/2021)


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_adi/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_adi/paragraf/11
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=67/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

In Kraft seit 17.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 15 Oö. ADI
	Oö. ADI - Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz


